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DIE HAFTUNG DER 
 GESCHÄFTSFÜHRUNG UNTER 
SCHWEIZER RECHT

Die Verantwortlichen in Unternehmen 
müssen Entscheidungen treffen, welche 
mit Risiken für das Unternehmen verbun-
den sind. Obwohl diese Entscheidungen 
den unternehmerischen Erfolg sicher-
stellen sollen, besteht immer das Risiko, 
dass sich eine Erwartung oder Einschät-
zung als unzutreffend herausstellt und 
dem Unternehmen somit ein Schaden 
entsteht. Die Verantwortlichen, seien 
diese Verwaltungsräte, Geschäftsleitung 
oder Geschäftsführer, können sich in 
 solchen Fällen schnell persönlich auf der 
Anklagebank allfälliger Haftungs- oder 
Strafprozesse wiederfinden.

Zivilrechtliche Haftung

Die zivilrechtliche Haftung von allen mit 
der Geschäftsführung betrauten Perso-
nen ist in Art. 754 des Obligationenrechts 
geregelt. Die Voraussetzungen für eine 
persönliche Haftung werden nachfolgend 
erläutert.

Als mit der Geschäftsführung  betraut 
gelten neben dem Verwaltungsrat einer 
Aktiengesellschaft und dem Geschäfts-
führer einer GmbH (formelle Organe) 
auch alle Personen, denen Geschäfts-
führungsaufgaben gültig (d.h. durch 

Statuten oder Organisationsreglement) 
delegiert wurden (materielle Organe). 
 Zusätzlich gelten neben den ausdrücklich 
 ernannten Entscheidungsorganen auch 
natürliche oder juristische Personen als 
mit der  Geschäftsführung betraut, die den 
 Organen vorbehaltene Entscheide treffen 
oder die eigentliche Geschäftsführung 
besorgen und so die Willensbildung der 
Gesellschaft massgebend  mitbestimmen 
(sogenannte faktische Organe)1. Eine 
Haftung gegenüber der Gesellschaft 
kann sich im Übrigen auch aus dem 
 Arbeitsverhältnis ergeben, wobei aber die 
 gesellschaftsrechtliche Treuepflicht in 
der  Regel weiter geht als die arbeitsver-
tragliche Treuepflicht2. 

Die Voraussetzung für eine  allfällige 
Haftpflicht richtet sich prinzipiell nach 
den allgemeinen Regeln des Schadener-
satzrechts. Eine mit der  Geschäftsführung 
betraute Person muss sich schuldhaft 
pflichtwidrig verhalten haben, wodurch 
der Gesellschaft, einem Aktionär oder ei-
nem Gläubiger adäquat kausal ein Scha-
den entstanden ist. 

Der Schaden – zum Beispiel im Ver-
mögen der Gesellschaft – wird nach der 
sogenannten Differenztheorie  ermittelt. 
Der Schaden wird bemessen als  Differenz 
zwischen dem gegenwärtigen Vermö-
gensstand und dem Stand, den das Ver-
mögen ohne das schädigende Ereignis 
hätte3. Dieser Schaden muss durch das 
Verhalten der geschäftsführenden  Person 
verursacht sein. Genauer ausgeführt 
heisst dies, dass das Verhalten nicht weg-
gedacht werden kann, ohne dass dadurch 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
ebenfalls der Schaden entfallen würde. 

Ein pflichtwidriges Verhalten zeich-
net sich durch einen Verstoss gegen die 
durch Gesetz oder Statuten  auferlegten 
 Pflichten aus. Als Grundregel gilt eine 
Kompetenzvermutung zu Gunsten des 
 Verwaltungsrats einer  Aktiengesellschaft 
bzw. des Geschäftsführers einer GmbH. 
 Diese sind für alle Belange der Gesell schaft 
 verantwortlich, die nicht der  General-  

bzw.  Gesellschaftsversammlung zuge-
wiesen sind. Somit stehen insbeson-
dere die Leitung der Gesellschaft, die 
 organisatorische Ausgestaltung  sowie 
die Ausgestaltung des Rechnungswesens 
inkl. Planung im Zentrum der  Aufgaben. 
Falls Geschäfte delegiert und  weitere Per-
sonen mit der  Geschäftsführung  betraut 
werden, üben die Verwaltungsräte oder 
die Geschäftsführer die Oberaufsicht über 
diese  Personen aus. Als eine der wich-
tigsten Pflichten muss zusätzlich im Fall 
einer Überschuldung der Gesellschaft 
der Richter  benachrichtigt und die  Bilanz 
hinterlegt werden. Dies bedeutet nun 
nicht, dass alle Geschäfte pflichtwidrig 
und  «verboten» sind, welche mit Risiko 
 behaftet sein könnten. Wichtig ist nur, 
dass die Geschäfte sorgfältig  geführt wer-
den. Für die Sorgfalt, die bei der Führung 
der Gesellschaft aufgewendet  werden 
muss, gilt ein objektiver Massstab, wo-
bei ein Verhalten erwartet wird, das ver-
nünftigerweise von einer abstrakt vorge-
stellten, ordnungsgemäss handelnden 
Person in einer vergleichbaren Situation 
erwartet werden kann4. Bei der Frage, ob 
mit einem unternehmerischen Entscheid 
eine Pflichtver letzung  begangen wurde, 
wird gemäss Schweizerischer Rechtspre  - 
ch ung nach der «Business Judgement 
Rule»  überprüft. Die  Gerichte müs-
sen bei der nachträglichen Beurteilung 
von Geschäftsentscheiden, die in einem 
 einwandfreien, auf einer angemessenen 
 Informationsbasis beruhenden und von 
Interessenkonflikten freien Entscheidpro-
zess zustande  gekommen sind, Zurück-
haltung üben und in  inhaltlicher Hinsicht 
nur beurteilen, ob der Entscheid als 
 vertretbar erscheint5. 

Zusätzlich muss die Pflichtverletzung 
schuldhaft begangen worden sein. Dies ist 
dann gegeben, wenn die Handlung vor-
sätzlich oder fahrlässig begangen wurde 
bzw. unterlassen wurde. Auch hier wird ein 
objektiver Massstab an das Verschulden 
angesetzt, d.h. ein Verschulden ist immer 
dann gegeben, wenn eine ordnungsgemäss 
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handelnde Person in einer vergleichbaren 
Situation anders  gehandelt hätte6.

Solange nachgewiesen werden kann, 
dass ein Entscheid sorgfältig abgeklärt 
und gefällt worden ist, fehlt es an einer 
Sorgfaltspflichtverletzung und die Haf-
tung entfällt. Um das Haftungsrisiko bei 
Geschäftsentscheidungen zu minimieren, 
sollte die Entscheidung daher folgende 
Voraussetzungen erfüllen7:
1.  Die Entscheidung darf nicht gegen 

zwingende gesetzliche Vorschriften 
verstossen.

2.  Die Entscheidung darf nicht mit dem 
Gesellschaftszweck im Widerspruch 
stehen und muss gutgläubig im Gesell-
schaftsinteresse erfolgen.

3.  Die Entscheidung muss in einem 
 ordnungsgemässen Verfahren  zustande 
gekommen sein. Hierzu gehört auch, 
dass sich das Organ bezüglich der zu 
treffenden Entscheidung genügend 
 informiert und dazu über ausreichende 
Fachkenntnisse verfügt, wobei allen-
falls Spezialisten beigezogen werden 
müssen. 

4.  Die Personen, welche entscheiden, 
dürfen keinem relevanten Interessen-
konflikt unterliegen. Sobald diese Un-
abhängigkeit nicht sichergestellt ist, 
liegt die richterliche Vermutung nahe, 
dass Entscheidungen zum Nachteil der 
Gesellschaft getroffen wurden.

5.  Die Entscheidung erscheint grund-
sätzlich nachvollziehbar und sachlich 
 vertretbar. 

Diese Voraussetzungen, dass eine Ge-
schäftsentscheidung mängelfrei zustande 
gekommen ist, müssen bewiesen werden 
können. Deshalb sollte der Entscheidfin-
dungsprozess schriftlich dokumentiert 
werden. Dazu gehört auch eine Prüfung 
(und Dokumentation) von Interessenkon-
flikten und nötigenfalls einer Enthaltung 
bei einer Entscheidung. Je grösser die 
Tragweite der Entscheidung, desto wich-
tiger ist die Beweisbarkeit des korrekten 
Entscheidfindungsprozesses. In kleineren 
Gesellschaften kann es vorteilhaft sein, 

bei risikoreichen Transaktionen vorab das 
Einverständnis der Eigentümer einzuho-
len (selbst wenn dies gesellschaftsrecht-
lich nicht erforderlich wäre). Werden  diese 
anschliessend geschädigt, können sie 
aufgrund ihrer Einwilligung (als faktische 
Organe) keine Ansprüche geltend machen 
bzw. sind selbst haftbar.

Die wohl häufigste Sorgfaltspflicht-
verletzung besteht aber in der Unter-
lassung von notwendigen Handlungen. 
Es obliegt in einer Aktiengesellschaft 
dem Verwaltungsrat bzw. in einer GmbH 
den Geschäftsführern, die Gesellschaft 
zweckmässig zu organisieren und die 
Oberaufsicht auszuüben. Hierzu gehört 
die Überwachung der Mitarbeiter sowie 
die finanzielle Führung der Gesellschaft. 
 Insbesondere Verfehlungen in der finan-
ziellen Führung führen schnell zu per-
sönlicher Haftung. Werden beispielsweise 
Steuern (insb. Verrechnungssteuern) und 
Sozialversicherungsabgaben (AHV/IV/EO 
Beiträge) nicht bezahlt, haften sogleich die 
Verwaltungsräte persönlich. Insbesondere 
latente Verrechnungssteuern können bei 
einem unvermittelten Wegzug der Gesell-
schaft ins Ausland beim (schweizerischen) 
Verwaltungsrat hängenbleiben. Auch bei 
einer verspäteten Hinterlegung der Bilanz 
im Falle der Überschuldung kann eine 
 Exkulpation schwierig sein. 

Da die Pflichten der Geschäftsführung 
sehr umfangreich sein können, sollte man 
sich vor Übernahme eines Mandats verge-
wissern, ob die notwendigen  Fähigkeiten 
und Kenntnisse vorhanden sind. Denn 
auch wer ein Mandat trotz fehlender Fähig-
keiten übernimmt und weiterführt, verletzt 
seine Sorgfaltspflicht8.

Strafrechtliche Verantwortlichkeit 

Neben der zivilrechtlichen Haftung gibt 
es zahlreiche Tatbestände, welche durch 
Handlungen (oder Unterlassungen) der 
Geschäftsführung von Gesellschaften 
erfüllt sein können. Mögliche Straftat-
bestände sind ungetreue Geschäftsbe-

sorgung, unwahre Angaben über das 
kaufmännische Gewerbe oder zahlreiche 
Konkursdelikte. Die verantwortlichen 
Personen können sich auch weiterer De-
likte schuldig machen, wie z.B. Steuer-
hinterziehung oder Börsendelikte (wie 
das Ausnützen von Insiderinformationen). 
Für eine strafrechtliche Haftung muss 
meist Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, was eine Verur-
teilung schwierig macht. Insbesondere 
im Falle eines Konkurses ist es  wichtig, 
dass die Geschäftsführung den gesetz-
lichen Pflichten nachgekommen ist. 
 Beispielsweise wird die Unterlassung der 
Buchführung – als Teil der finanziellen 
Führung der Gesellschaft – mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft9. 

Über den mit der Geschäftsführung 
betrauten Personen schwebt auch immer 
das Damoklesschwert eines Urkunden-
fälschungs- bzw. Falschbeurkundungs-
delikts. So ist dieser Straftatbestand 
im Grundsatz bei der Erstellung einer 
 falschen Bilanz erfüllt, welche nicht die 
Vermögensverhältnisse am Stichtag, 
 sondern zu einem anderen Zeitpunkt 
darstellt10.

Das Risiko der strafrechtlichen 
 Verantwortung lässt sich – genau wie 
das Risiko der zivilrechtlichen Haftung 
– durch konsequente Erfüllung der ent-
sprechenden Pflichten vermeiden. Es 
 besteht aber im Fall eines Strafverfahrens 
immer das Risiko der  Rufschädigung der 
Angeklagten. 
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